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Newsletter 18 | Huber Automotive AG 

 

Derzeit kein Handlungsbedarf für Anleiheinhaber 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wie berichtet hat das Amtsgericht Göppingen am 05.09.2025 das Insolvenzverfahren 

über das Vermögen der Huber Automotive AG („Huber“) eröffnet. Zusammen mit 

dem Eröffnungsbeschluss erfolgte auch die Aufforderung an die Insolvenzgläubiger, 

ihre Forderungen bis zum 24.10.2025 bei dem Insolvenzverwalter schriftlich 

anzumelden. 

 

Da es bislang bei der Anleihe jedoch keinen gemeinsamen Vertreter nach dem 

SchVG gibt, ist das Insolvenzgericht gem. § 19 Abs. 2 SchVG verpflichtet, eine 

Anleihegläubigerversammlung einzuberufen, in der die Gläubiger entscheiden 

können, ob sie einen gemeinsamen Vertreter wählen oder nicht. Wir gehen davon 

aus, dass das Insolvenzgericht noch vor der Insolvenzgläubigerversammlung, die für 

den 11.11.2025 terminiert ist, einen Termin für diese Anleihegläubigerversammlung 

bestimmen wird.  

 

Der gemeinsame Vertreter würde dann insgesamt die Forderung aus der Anleihe beim 

Insolvenzverwalter zur Tabelle anmelden. Diese Forderungsanmeldung des 

gemeinsamen Vertreters würde dann dazu führen, dass vorher erfolgte 

Forderungsanmeldungen von einzelnen Anleihegläubigern unzulässig werden und 

der Insolvenzverwalter demzufolge diese individuellen Forderungsanmeldungen 

einzelner Anleiheinhaber bestreiten wird. In diesem Fall wäre dann für einen 

konkreten Anleiheinhaber nur zusätzlicher Aufwand entstanden. Daher raten wir 

Ihnen dazu, jetzt noch keine Forderungen anzumelden, sondern die Wahl eines 

gemeinsamen Vertreters abzuwarten.  

 

Sollte wider Erwarten doch kein gemeinsamer Vertreter gewählt werden, können die 

Anleiheinhaber ihre Forderungen immer noch – auch nach dem 24.10.2025 – 

wirksam zur Insolvenztabelle anmelden. Aktuell müssen die Anleiheinhaber somit 

noch nicht tätig werden.  

 

 

Unseren Mitgliedern stehen wir gerne unter info@sdk.org für Rückfragen zur 

Verfügung.  

 

München, den 07.10.2025  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.  

 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin! 
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